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Coronainformation zur Schulordnung der BBS Haarentor 

27.11.2020 
 
Wegen vermehrter Anfragen zu unserem Hygienerahmenplan, Ergänzung zur Schulord-
nung vom 24.08.2020: 
 
 
Das Essen und Trinken ist während der Pausen in den Gebäuden nicht gestattet. 
Gegessen und getrunken wird auf dem Schulhof. 
 
Begründung: 
In den Gebäuden und auf dem Schulhof ist das Tragen von Masken generell durch die 
Stadt Oldenburg angeordnet. Ausnahmen gibt es aus pädagogischen Gründen in Aus-
nahmefällen. 
 
In den Pausen dürfen die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen und im Ge-
bäude bleiben. Beim Essen und Trinken werden vielfach dann die Masken dauerhaft ab-
genommen und die Mindestabstände nur unzureichend eingehalten. Da es in den Klas-
senräumen kalt ist, werden auch gerne die Fenster geschlossen. Trotz einer Verdoppe-
lung der Pausenaufsichten ist es nicht möglich, dies zu verhindern. 
Das führt dazu, dass das während der Unterrichte eingehaltene Maskentragen ad absur-
dum geführt wird und wir bei Coronafällen dem Gesundheitsamt gegenüber sagen müs-
sen, dass das Maskentragen nicht konsequent durchgehalten worden ist.  
Die Folge ist, dass viel mehr Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen 
gefährdet werden und in Quarantäne versetzt werden müssen, als dies sonst der Fall 
wäre. 
Die persönlichen Restriktionen in einer Quarantäne sind sehr streng und kein anstre-
benswerter Zustand, wir wollen durch diese Regelung möglichst vielen Schülerinnen und 
Schülern sowie auch Kolleginnen und Kollegen die Quarantäne ersparen. 
 
Diese Regelung ist bisher nur mündlich kommuniziert worden. Wir haben darauf verzich-
tet, wegen dieser Änderung neue Ergänzungen schriftlich und zur Gegenzeichnung an 
alle knapp 2.600 Schülerinnen und Schüler der Schule herauszugeben. 
 
Bleiben Sie gesund und munter! 
 
gez. Diedrich Ahlfeld 
Schulleiter 


